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Die anfragenden Abgeordneten nehmen Bezug auf die Bestim­

mungen über die Anrechnung zusätzlicher Einkünfte zur 

Ermittlung des Gesamteinkommens für den Anspruch auf Aus­

gleichszulage (§§ 292ff ASVG und analoge Bestimmungen im 

BSVG und GSVG) und weisen darauf hin, daß es eine Reihe 

von Einkommen gäbe, die gemäß § 292 Abs.4 ASVG nicht außer 

Betracht zu bleiben haben, aber zum Unterschied von anderen 

Einkünften nicht vierzehn, sondern nur zwölfmal pro Jahr 

ausbezahlt werden. Als Beispiele hiefür werden in der An­

frage deutsche Rentenleistungen, Bürgermeisterpensionen 

und ähnliches angeführt. Die anfragenden Abgeordneten 

kommen zu dem Ergebnis, daß es gerade mit den aufgezeigten 

Einkommensarten zu unverständlichen Härten komme und richten 

in diesem Zusammenhang folgende Anfrage an mich: 

IIWerden von Ihnen Überlegungen angestellt, wie die aufge­

zeigten und für die Betroffenen schwer verständlichen Härten 

im Ausgleichszulagenrecht gemildert bzw. beseitigt werden 

könnten? 11 

In Beantwortung dieser Anfrage möchte ich einleitend darauf 

hinweisen, daß mir die in der Anfrage aufgezeigte Problematik 

bekannt ist und bereits den Gegenstand einer an meinen Amts­

vorgänger, Dr. Gerhard Weißenberg, gerichteten parlamenta­

rischen Anfrage der Abgeordneten Dr. HAIDER, GRABHER-MEYER 
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betreffend Zweiter Bericht der Volksanwaltschaft - Aus­

gleichszulagenrecht (Nr.52/J) vom 3. Juli 1979 ge­

bildet hat. 

Ich darf - des besseren Verständnisses halber - zunächst 

auf die geltende Rechtslage hinweisen: 

Sind bei Feststellung eines Anspruches auf Ausgleichszu­

lage nach § 292 ASVG, § 149 GSVG bzw. § 140 BSVG im Netto­

einkommen Einkünfte zu berücksichtigen, die nur zwölfmal 

jährlich anfallen, führt dies aufgrund der geltenden Rechts­

lage dazu, daß auch bei den Sonderzahlungen aufgrund des 

§ 105 Abs.3 ASVG, des § 73 Abs.3 GSVG bzw. § 69 Abs.3 BSVG 

die Ausgleichszulage im gleichen Ausmaß wie zu den Monats­

pensionen gebührt, obwohl die auf den Ausgleichszulagen­

anspruch angerechneten Einkünfte nur zwölfmal anfallen. 

Die gleiche Situation ergibt sich bei den Sonderzahlungen 

im zwischenstaatlichen Bereich, wenn zu einer österrei­

chischen Teilleistung eine Ausgleichszulage gebührt, die 

unter Berücksichtigung der ausländischen Teilleistung er­

mittelt wurde, diese aber nur zwölfmal jährlich anfällt. 

Seit 1976 sind im Einvernehmen mit dem Hauptverband der 

österreichischen Sozialversicherungsträger und den Pen­

sionsversicherungsträgern intensive Bemühungen im Gange, 

Lösungen des Problems zu finden. Die vorerst vom Bundes­

ministerium für soziale Verwaltung allein erarbeiteten Vor­

schläge fanden jedoch von Seiten des Hauptverbandes der 

österreichischen Sozialversicherungsträger und der Pensions­

versicherungsträger keine Zustimmung, da eine auch vom ad­

ministrativen Standpunkt aus vertretbare Lösung nicht ge­

funden werden konnte. Nach dem Scheitern der Bemühungen um 

eine generelle Lösung der Frage im innerstaatlichen Bereich 

hat noch mein Amtsvorgänger, Dr. Gerhard Weißenberg, im Hin-
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blick auf die im Zweiten Bericht der Volksanwaltschaft 

den zwischenstaatlichen Bereich betreffenden Feststel­

lungen den Auftrag erteilt, eine Abhilfe für die ge­

nannte Problematik im zwischenstaatlichen Bereich zu 

schaffen. 

Die Befassung des Hauptverbandes und der ~ensionsver­

sicherungsträger mit der zwischenstaatlichen Seite des 

Problems hat in der Folge jedoch ergeben, daß eine wei­

tere nur auf den zwischenstaatlichen Bereich abgestellte 

Verfolgung des Problems nicht zielführend ist. 

Im August 1980 hat das Bundesministerium für soziale Ver­

waltung beim Hauptverband der österreichischen Sozialver­

sicherungsträger einen weiteren Lösungsvorschlag, der so­

wohl für den innerstaatlichen wie auch den zwischenstaat­

lichen Bereich gelten soll, zur Diskussion gestellt. 

Nach diesem Lösungsvorschlag soll die Möglichkeit vorge­

sehen werden, allen Empfängern von Ausgleichszulagen 

die vollen Sonderzahlungen einschließlich Ausgleichszu­

lagen in Form eines Jahresausgleiches auszuzahlen. In 

seiner Antwort vom 9. Oktober 1980, 21.42.54.32/80 Hn/SW, 

hat der Hauptverband bei Prüfung sämtlicher Möglichkeiten 

zu dieser Problematik jedoch erneut festgestellt, daß jede 

zur Diskussion gestellte Lösung erhebliche Probleme mit 

sich bringt. Wie der Hauptverband weiters ausgeführt hat, 

wäre die Durchführung eines Jahresausgleiches zwar rein 

theoretisch der einzig mögliche Weg, doch haben die Träger 

der Pensionsversicherung dagegen gewichtige Einwände er­

hoben. 

Das gegenständliche Problem wurde auch anläßlich der Be­

ratungen des Kapitels "Soziale Verwaltung" zum Budget 1981 

im Finanz- und Budgetausschuß im November vergangenen Jahres 
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erörtert; ich habe damals angekündigt, mich für eine 

Lösung des Problems im Rahmen einer künftigen Novelle 

zum ASVG einzusetzen. Es bedarf allerdings noch ein­

gehender Beratungen mit dem Hauptverband der österrei­

chischen Sozialversicherungsträger und den Peniionsver­

sicherungsträgern, um eine auch vorn administrativen 

Standpunkt akzeptable Lösung zu finden. Nach wie vor 

vertreten nämlich die Pensionsversicherungsträger fast 

einhellig die Auffassung, daß die Durchführung eines 

Jahresausgleiches zur Feststellung der gebührenden Aus­

gleichszulage mit einem Verwaltungsaufwand verbunden 

wäre, der in keinem vertretbaren Verhältnis zu den er­

zielbaren Vorteilen für die betroffenen Pensionisten 

steht. 

desminister: 
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